Hygienekonzept des SC Myhl Leichtathletik 
nach den Vorgaben der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW
im Rahmen des Kinder- und Jugendwettkampfes am 07.08.2021 in Heinsberg
[bookmark: _GoBack]Das nachfolgende Hygienekonzept wird seitens des Vereins allen Athlet(inn)en sowie Trainer(inne)n und Eltern durch Aushang zur Kenntnis gegeben, die in irgendeiner Form am Wettkampftag die Sportanlage betreten. Zudem ist es auf der vereinseigenen Homepage veröffentlicht.
►	Alle am Wettkampf Beteiligte werden in die aktuell gültigen Hygienebestimmungen eingewiesen und haben diese eigenverantwortlich zu verfolgen!
►	Sollte jemand selbst oder ein Haushaltsmitglied an Covid 19 erkrankt sein oder aber unmittelbaren Kontakt (Kategorie I) zu einer auf Covid 19 positiv getesteten Person in den letzten 14 Tagen gehabt haben, so bleiben alle Haushaltsangehörigen dem Wettkampf fern! 
►	Hat jemand irgendwelche Krankheitssymptome, so bleiben alle Haushaltsangehörigen grundsätzlich dem Wettkampf fern. Liegt ein negativer PCR-Test der erkrankten Person vor, dann können die Haushaltsangehörigen – soweit sie symptomfrei sind – am Wettkampf teilnehmen. 
►	Vor dem Wettkampf ist eine Einzelanmeldung mit Angabe von Name, Anschrift und Tel.-Nr. aller teilnehmender Athlet(inn)en und Trainer(inne)n bzw. Betreuer(inne)n erforderlich, um im Falle einer Covid 19-Infektion eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten! 
►	Alle Kampfrichter(innen) und Helfer(innen) werden ebenso mit Namen, Anschrift und Tel.-Nr. erfasst zur Kontaktnachverfolgung.
►	Jeder bringt zum Wettkampf und eine Mund-Nasen-Bedeckung mit! 
[bookmark: _Hlk56087949]► 	Das Betreten der Sportanlage wird kontrolliert und erfolgt nur mit dem vorgegebenen Mindestabstand von 1,50 m sowie mit einer Mund-Nasen-Bedeckung! Diese ist erst abzulegen, wenn bei der Einlasskontrolle die Körpertemperatur gemessen worden ist. 
►	Sollte eine Körpertemperatur von mindestens 37,5 Grad Celsius gemessen werden, wird die Athletin/ der Athlet bzw. die/der Trainer/in oder Betreuer/in nach Hause geschickt.
►	Sanitäre Anlagen (Toiletten) sind nur einzeln zu betreten. Vor und nach Betreten der sanitären Anlagen sind die Hände gemäß den geltenden Hygienevorschriften zu waschen bzw. zu desinfizieren! 
►	Die teilnehmenden Athlet(inn)en müssen in Sportbekleidung anreisen, da die Nutzung der Umkleiden nicht zugelassen wird. 
►	Pro aktivem Kind bzw. Jugendlichen wird nur ein/e Trainer/in bzw. Betreuer/in oder ein Elternteil als Zuschauer zugelassen!
►	Alle nicht aktiv am Wettkampf teilnehmenden Personen (i. d. R. alle Zuschauer) haben auf der Sportanlage eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen!	
[bookmark: _Hlk65841700]►	Der Mindestabstand von 1,50 m ist während der gesamten Veranstaltung zwischen Personen unterschiedlicher Haushalte einzuhalten. Körperkontakte sind zu vermeiden!      
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►	Die Geräteräume und der Kraftraum dürfen nur von Vereinsangehörigen des SC Myhl LA betreten werden!	 
►	Vor und nach der Nutzung von Sportgeräten (Medizinbälle, Harke, Maßband etc.) sind die Hände bzw. die Sportgeräte zu desinfizieren.
►	Speisen und Getränke werden aufgrund der pandemischen Lage nicht angeboten!
►	Bei Nichteinhalten der v. g. Vorgaben hat der Verein jederzeit das Recht, die weitere Teilnahme am Wettkampf zu verwehren und das Hausrecht auf der Sportanlage auszuüben!

	
